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Veröffentlichung: ja 
 
 
Besprechung der Spitzenverbände der Krankenkassen, des VDR, der BfA und der BA zu 
Fragen des gemeinsamen Meldeverfahrens am 17./18.11.2004 
 
3. Gemeinsames Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherung“; 
hier: Anpassungen aufgrund der Rechtsänderungen zum 01.01.2005 

 
 

- 316.02 - 
 
 

Die gesetzlichen Änderungen zum 01.01.2005 machen auch eine Anpassung des gemein-

samen Rundschreibens „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung“ erforderlich.  

 

Folgende Änderungen sind vorzunehmen: 

 

Gemeinsames Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-Pflege-, Renten- 

und Arbeitslosenversicherung“ 

Die aufgrund des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung 

(RVOrgG) erforderlichen inhaltlichen und redaktionellen Änderungen sind im Rundschreiben 

zu berücksichtigen. Die neuen Bezeichnungen „Deutsche Rentenversicherung Bund“ und 

„Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See“ gelten vom 01.10.2005 an. Nach 

§ 20 des Gesetzes zu Übergangsregelungen zur Organisationsreform in der gesetzlichen 

Rentenversicherung tritt bis zu diesem Zeitpunkt anstelle der Deutschen Rentenversicherung 

Bund die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und anstelle der Deutschen Renten-

versicherung Knappschaft-Bahn-See die Bundesknappschaft. 

 

Anlage 1  

Im Teil 2 der Anlage 1 entfallen bei den Beitragsgruppenschlüsseln zur Rentenversicherung 

für Meldezeiträume ab 01.01.2005 die Beitragsgruppen 2, 4 und 6. Die Bezeichnungen der 

Beitragsgruppen 1, 3 und 5 sind anzupassen.   

 

Beim Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung ist bei der Bezeichnung zur Beitragsgrup-

pe „9“ die Angabe „(optional)“ hinter dem Wort Firmenzahler zu entfernen.  
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Anlage 2 

Bei den Schlüsselzahlen der Meldungen für die See-Krankenkasse ist zusätzlich der Perso-

nengruppenschlüssel 149 - In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner 

und Versorgungsbezieher wegen Alters - aufzunehmen (vgl. Punkt 5 der Niederschrift über 

die Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zu Fragen des gemein-

samen Meldeverfahrens am 02./03.03.2004). 

 

Gleichzeitig sind textliche Korrekturen (Berichtigungen von Schreibfehlern) in der Beschrei-

bung zu den Personengruppen vorzunehmen.  

 

Anlage 3 

Die Personengruppenschlüssel  für Meldungen zur See-Krankenkasse sind um die Perso-

nengruppe 149 zu ergänzen. 

 

Anlage 4 

Ergänzung der Fußnote zur Kennzeichnung „m“ um die Personengruppe 149. 

 

Anlage 9 

Zur Änderung der Anlage 9 wird auf Punkt 4 der Niederschrift verwiesen. 

 

Anlage 15 
Ergänzung der Aufstellung der verwendeten Betriebsnummern um BA und Agentur für Arbeit 
und Entfernung der Bezeichnung „BfA“ in dieser Aufstellung . 
 
 
Anlage 16 

Die Erweiterung des Personengruppenschlüssels 149 für Meldungen zur See-Krankenkasse 

macht eine Anpassung der Anlage 16 erforderlich. 

 
Die Besprechungsteilnehmer stimmen den Änderungen des gemeinsamen Rundschreibens 

„Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten und Arbeitslosenversiche-

rung“ zu.   

 

Anmerkung 

Das geänderte gemeinsame Rundschreiben „Gemeinsames Meldeverfahren zur Kranken-, 

Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“ vom 15.07.1998 in der Fassung vom 

18.11.2004 (Version 2.19) mit den geänderten Anlagen wird parallel zur Niederschrift ausge-

liefert und ist daher hier nicht beigefügt.  


